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60/02 Arbeitnehmerschutz 

Text 

Ausnahmen in außergewöhnlichen Fällen 

§ 11. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer in außergewöhnlichen 
Fällen mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten beschäftigt werden, soweit diese 

 1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens oder die Gesundheit 
von Menschen oder bei Notstand sofort vorzunehmen sind oder 

 2. zur Behebung einer Betriebsstörung oder zur Verhütung des Verderbens von Gütern oder eines 
sonstigen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schadens erforderlich sind, wenn 
unvorhergesehene und nicht zu verhindernde Gründe vorliegen und andere zumutbare 
Maßnahmen zu diesem Zweck nicht möglich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die in Abs. 1 angeführten Arbeiten dem Arbeitsinspektorat binnen zehn 
Tagen nach Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die Arbeiten 
sowie die Anzahl der zur Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer zu enthalten. 

(3) Zur Sicherstellung der nach Abs. 1 notwendigen Arbeiten können Bereitschaftsdienste oder 
Rufbereitschaften eingerichtet werden. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Einrichtung von Bereitschaftsdiensten im Sinne des Abs. 3 unter Angabe 
von Gründen und der erforderlichen Anzahl der Arbeitnehmer dem Arbeitsinspektorat vorher schriftlich 
anzuzeigen. Entfallen die Gründe, die für die Einrichtung maßgebend waren, so hat er dies binnen zehn 
Tagen dem Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. 
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